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RezensionenP r i n t m e d i e n
»BEWAH REN – VERBREITEN – AU FKLÄ-
REN« : Archivare, Bibliothekare und Sammler 
der Quellen der deutschsprachigen Arbeiter-
bewegung / [erarb. in Kooperation von För-
derkreis Archive und Bibliotheken zur Ge-
schichte der Arbeiterbewegung und Archiv 
der Sozialen Demokratie der Friedrich-Ebert-
Stiftung]. Günter Benser und Michael Schnei-
der (Hrsg.). – [Berlin] : Förderkreis Archive und 
Bib liotheken zur Geschichte der Arbeiterbe-
wegung ; Bonn : Archiv der Sozialen Demokra-
tie der Friedrich-Ebert-Stiftung, 2009. – 376, 
[12] S : Ill. ; 21 cm
ISBN 978-3-86872-105-8 kart.

In alphabetischer Reihenfolge werden 
Archivare, Bibliothekare und Sammler der 
Quellen der deutschsprachigen Arbeiter-
bewegung des 19. und 20. Jahrhunderts 
vorgestellt. Jeweils ein oder zwei Verfas-
ser haben über eine oder zwei Personen 
geschrieben. Man findet darin be kannte, 
aber auch weniger bekannte Namen aus 
Deutschland, Österreich, der Schweiz, 
Frankreich, Russland (Sowjetunion), den 
Niederlanden wie Friedrich Adler, Eduard 
Bernstein, Sophie Liebknecht, Julius Mot-
teler, Theo Pinkus, David B. Rjasanow, Bo-
ris Souvarine, Bruno Kaiser, Alfred Eber-
lein, Heinz Gittig und andere. Nach ei-
nem kurzen biographischen Abriss wird 
aufgeführt, was sie für die Literatur der 
Arbeiterbewegung geleistet haben. Dazu 
kommen Bilder auf Kunstdrucktafeln.
 Einige der Aufgeführten sind von ih-
ren Genossen schlechter behandelt wor-
den als von ihren Gegnern. Rjasanow 
wurde hingerichtet, weil er seine Geg-
nerschaft zu Stalin nicht verhehlt hatte. 
Eberlein wurde ungerechtfertigt zu einer 
Haftstrafe verurteilt, die erst nach der 
Wende aufgehoben wurde. Wir erfahren 
hier Näheres über diese verdienstvollen 
Männer und Frauen. Die Angaben sind 
mit viel Mühe zusammengetragen wor-
den und so kompakt nirgends zu finden.
 Ein Abkürzungsverzeichnis und ein 
Personenregister runden den Band ab. 
Letzteres führt viele Pseudonyme auf, die 
nicht allgemein bekannt sind.
 Einige Bibliothekare wie Bruno Kai-
ser und Heinz Gittig sind dem Rezensen-
ten persönlich bekannt gewesen. Bruno 
Kaiser hatte Teile seiner Bibliothek schon 
zu Lebzeiten an die damalige Deutsche 
Staatsbibliothek verkauft. Beim Abholen 
der Bücher konnte der Rezensent sich mit 
ihm unterhalten und seine umfassende 
Allgemeinbildung bewundern. Heinz Git-
tig hat sich bleibende Verdienste als Mit-

herausgeber des »Jahrbuchs der Biblio-
theken, Archive und Informationsstellen 
der Deutschen Demokratischen Repub-
lik« erworben.
 Die vorliegende Sammlung mit ih-
ren 56 Biographien stellt eher weniger 
bekannte Seiten der Geschichte der Ar-
beiterbewegung dar und bildet so eine 
willkommene Ergänzung zu anderen Pu-
blikationen.
Michael Schädlich

G E I S S, J Ü R G E N : Mittelalterliche Hand-
schriften in Greifswalder Bibliotheken : Ver-
zeichnis der Bestände der Bibliothek des 
Geistlichen Ministeriums (Dombibliothek 
St.   Nikolai), der Universitätsbibliothek und 
des Universitätsarchivs / beschrieben von Jür-
gen Geiß. – Wiesbaden : Reichert, 2009. – LVI, 
359, [16] S. : Ill. ; 29 cm
Literaturverz. S. XI – XXIII
ISBN 978-3-89500-596-1 Gewebe : EUR 128.00

Nachdem im Jahre 1997 bereits ein Ka-
talog zu Inkunabeln in Greifswalder Bib-
liotheken erschienen war (vgl. ZfBB 46, 
1999, S. 339–340), ist nun ein nach mo-
dernen Kriterien gearbeiteter gedruckter 
Katalog zu den mittelalterlichen Hand-
schriften in drei Greifswalder Institutio-
nen gefolgt. Die insgesamt 176 Beschrei-
bungen setzen sich aus 105 Handschrif-
ten der Bibliothek des 1602 gegründeten 
Geistlichen Ministeriums (Dombiblio-
thek St. Nikolai), 67 Handschriften der 
Universitätsbibliothek der 1456 gegrün-
deten Universität Greifswald und vier 
aus dem Universitätsarchiv zusammen.
 Die Provenienzen der Handschriften 
des Geistlichen Ministeriums verteilen 
sich alle auf drei Greifswalder Samm-
lungen, nämlich die am Ende des 15. 
Jahrhunderts neu eingerichteten und im 
Zuge der Reformation aufgelösten Pult-
bibliotheken der Franziskaner und der 
Dominikaner sowie die Kirchenbiblio-
thek St. Marien. Hingegen sind die Hand-
schriftenbestände der Universitätsbib-
liothek nach starken Verlusten während 
der Reformationszeit erst nach und nach 
wieder aufgebaut worden und stammen 
im Wesentlichen aus Schenkungen und 
Ankäufen größerer Sammlungen vom 
18. bis zum frühen 20. Jahrhundert.
 Zeitlich betrachtet, stammen die 
Greifswalder Handschriften aus dem 13. 
bis 16. Jahrhundert, wobei der Schwer-
punkt im späten 14. und im 15. Jahrhun-

dert liegt. Besondere Hervorhebung ver-
dienen aus der UB eine illuminierte De-
kretalenhandschrift (Paris um 1250, Ms 
999), ein ebenfalls illuminiertes Mis sale 
Romanum (Nordostdeutschland 15. Jh. 
2. Hälfte, Ms 977) sowie zwei niederlän-
dische Stundenbücher von Geert  Groote 
(nd. Hs. 2, Ms 1068). Der Katalog wird er-
schlossen durch ein Personen-, Institu-
tionen- und Sachregister, ein Initienre-
gister, Sonderregister zu Bibelprologen, 
Hymnen und Versen, Predigten sowie 
Legenden, außerdem durch eine Signa-
turenkonkordanz. Zehn farbige und 17 
Schwarz-Weiß-Abbildungen vermitteln 
auch eine visuelle Vorstellung von den 
beschriebenen Codices.
Bernhard Tönnies

HAN DBUCH DES STA ATSRECHTS DER BU N-
DESR EPU B LI K DEUTSC H L AN D / hrsg. von 
Josef Isensee und Paul Kirchhof. – Heidel-
berg ; München ; Landsberg ; Frechen ; Ham-
burg : Müller. – 25 cm
Literaturangaben
ISBN 3-8114-6666-6 (3. Aufl.)
Bd. 6. Bundesstaat / mit Beitr. von Michael 
Anderheiden … – 3., völlig neubearb. und erw. 
Aufl. – 2008. – XLII, 1392 S.
ISBN 978-3-8114-6336-3 Gewebe : EUR 248.00

Der sechste Band der vollständig neu be-
arbeiteten dritten Auflage des »Hand-
buchs des Staatsrechts« ist dem Thema 
»Bundesstaat« gewidmet. Die 21 Beiträge 
des Buches behandeln Fragestellungen, 
die auch für Bibliotheksjuristen und ju-
ristisch interessierte Bibliothekare rele-
vant sind, mag dies auf den ersten Blick 
vielleicht verwundern. 
 Die Diskussion etwa um die Zulässig-
keit eines Bibliotheksgesetzes des Bun-
des, die im Zuge der Enquête-Kommis-
sion »Kultur in Deutschland« des Deut-
schen Bundestages geführt wurde, oder 
die Frage, ob im Rahmen des Konjunktur-
paketes II auch Bibliotheken gefördert 
werden dürfen, zeigen die Bedeutung 
der bundesstaatlichen Struktur auch für 
das deutsche Bibliothekswesen. 

 Selbstverwaltung
Über föderale Fragestellungen hinaus 
enthält der Band auch Beiträge zum 
Thema Selbstverwaltung. Da die meis-
ten Bibliotheken von Kommunen und 
Hochschulen, mithin Selbstverwaltungs-
körperschaften getragen werden, sind 

https://doi.org/10.3196/1864295010575167 https://www.inlibra.com/de/agb - Open Access - 

https://doi.org/10.3196/1864295010575167
https://www.inlibra.com/de/agb
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/


ZfBB 57 (2010) 5296 Rezensionen

Ausführungen zum Verständnis von 
Selbstverwaltungsstrukturen besonders 
interessant. Für den bibliothe karischen 
Leser seien nachfolgend sechs Beiträge 
besonders hervorgehoben. 
 Dem Thema »Gesetzgebungszustän-
digkeit« im Bundesstaat ist das sehr aus-
führliche Kapitel (§ 135) von Hans-Wer-
ner Rengeling gewidmet. Einführend 
werden die Grundlagen und die einzel-
nen Typen der Gesetzgebungskompe-
tenzen des Grundgesetzes dargestellt. 
Den Befürwortern eines Bibliotheksrah-
mengesetzes des Bundes sei Rn. 9 zur 
Lektüre empfohlen: Es gibt nach der Fö-
deralismusreform keine Rahmengesetz-
gebungskompetenzen mehr. Grund-
sätzlich sind die Länder für die Gesetz-
gebung zuständig, es sei denn, die Ver-
fassung sieht etwas anderes vor. Diese 
Kompetenzverteilung ist zwingend und 
kann nicht durch Vereinbarungen oder 
Verständigungen zwischen Bund und 
Ländern überspielt werden (Rn. 16). Wel-
che Gesetzgebungszuständigkeit im Ein-
zelfall gegeben ist, kann mitunter zwei-
felhaft sein. Maßgeblich ist hier der kon-
krete Gegenstand, nicht der fachliche 
Anknüpfungspunkt der Norm. Renge-
ling wählt als Beispiel das Pflichtexemp-
larrecht, das nicht zum Verlagsrecht ge-
rechnet wird, für das nach Art. 73 Abs. 1 
Nr. 9 GG der Bund zuständig wäre, son-
dern in der (presserechtlichen) Zustän-
digkeit der Länder verbleibt (Rn.   21). Zu-
mindest theoretisch interessant für die 
Möglichkeit eines Bundesbibliotheksge-
setzes auch ohne eine ausdrückliche Zu-
ständigkeitsregelung wäre der Weg ei-
ner Kompetenzkombination, auch Mo-
saikkompetenz genannt (Rn. 47). Da-
nach können mehrere Kompetenztitel 
die unterschiedlichen Regelungen in ei-
nem Gesetz decken. Mit Blick auf Biblio-
theken ist hier aber ernüchternd festzu-
stellen, dass es dem Bund in jedem Fall 
verboten ist, den Kommunen konkrete 
und damit auch bibliotheksbezogene 
Verpflichtungen aufzuerlegen (Rn. 27). 
Damit bleibt ein Bundesbibliotheksge-
setz eben nur eine theoretische Spiele-
rei. Nach den allgemeinen Ausführun-
gen zu den Kompetenzbestimmungen 
geht Rengeling auf die einzelnen Bun-
deskompetenzen des Grundgesetzes ein. 
Für Bib lio thekare sind hier das Urheber- 
und Verlagsrecht (Rn. 124 f.), die Förde-
rung der wissenschaftlichen Forschung 
(Rn. 246), Fragen des Hochschulrechts 

(Rn. 315–319, 343) sowie des Dienstrechts 
(Rn. 301–303, 341  f.) einschlägig.
 Die bundesstaatliche »Finanzzustän-
digkeit« (§  138) stellt Hans Herbert von 
Arnim dar. Für Bibliotheken besonders 
relevant ist hier die gemeinsame Finan-
zierung von Forschungsvorhaben durch 
Bund und Länder in Art. 91b GG (Rn. 81). 
Als Forschungsbauten sind Bibliotheken 
in diesem Zusammenhang grundsätzlich 
förderfähig.
 Michael Anderheiden widmet sich in 
seinem Abschnitt der »Mitwirkung der 
Länder bei der Gesetzgebung« (§  140). 
Einen Schwerpunkt bilden die Länderbe-
teiligung bei der Bundesgesetzgebung 
und die Arbeit des Bundesrates. Ander-
heiden beschreibt gut verständlich die 
verschiedenen Mitwirkungsmöglichkei-
ten und deren rechtliche Grund lagen. Im 
Bibliotheksrecht kommt diese Fragestel-
lung vor allem bei Reformen des Urhe-
berrechts in den Blick, für das allein der 
Bund die Gesetzgebungszuständigkeit 
hat. Bekanntlich hat der Bundesrat im 
Rahmen des Gesetzgebungsverfahrens 
zum Zweiten Korb interessante Anre-
gungen für die Gesetzgebung vorgetra-
gen. Die Bedeutung solcher Anregungen 
für das Gesetzgebungsverfahren und die 
entsprechenden Einflussmöglichkeiten 
des Bundesrates werden nach der Lektü-
re von Anderheidens Abschnitt auch dem 
juristischen Laien klar. 
 Walter Rudolf schreibt über »Koope-
ration im Bundesstaat« (§  141). Hervor-
gehoben sei hier die Koordination der 
Länder im Rahmen gemeinsamer Konfe-
renzen wie der Kultusministerkonferenz 
(Rn. 39). Obgleich diese Gremien politisch 
wichtig sind, sind sie rechtlich inexistent 
(Rn. 52). Soll einer gemeinsamen Abstim-
mung rechtliche Verbindlichkeit zukom-
men, müssen die Länder vertragliche 
Vereinbarungen ab schließen (Rn. 54–67). 
Zu nennen sind hier insbesondere Staats-
verträge und Verwaltungsabkommen. 
Für den Bereich der Bibliotheksgesetz-
gebung hatte die Enquête-Kommission 
übrigens den Abschluss eines Staats-
vertrages als Ersatz für je landeseigene 
Bib liotheksgesetze erwogen, vgl. BT-Drs. 
16/7000, S. 132. 
 »Das Prinzip der Selbstverwaltung« 
(§  143) erläutert Reinhard Hendler in ei-
nem sehr informativen Abschnitt. Ge-
boten wird eine grundlegende Einfüh-
rung in die rechtlichen und organisato-
rischen Grundlagen von Selbstverwal-

tungseinrichtungen aller Art. Da die 
meisten Bib liotheken von Kommunen 
oder Hochschulen getragen werden und 
damit Teil einer Selbstverwaltungskör-
perschaft sind, ist die Lektüre dieses Ab-
schnitts zum Verständnis des jeweiligen 
Verwaltungskontextes sehr nützlich. Für 
die Bibliotheksgesetzgebung interessant 
ist der Hinweis, dass Selbstverwaltungs-
einrichtungen grundsätzlich keiner Fach- 
sondern bloß einer Rechtsaufsicht unter-
fallen (Rn. 35). Daraus freilich folgt, dass 
grundlegende Strukturentscheidungen 
für das Bibliothekswesen eines Bundes-
landes stets einer gesetzlichen Grund-
lage bedürfen, um tatsächlich Beachtung 
beanspruchen zu können.
 Mit der »Kommunalen Selbstver-
waltung« (§  144) stellt Günter Püttner 
den bedeutendsten Anwendungsfall 
des Selbstverwaltungsprinzips dar. Der 
aufmerksame Leser erfährt hier, war-
um kommunale Spitzenverbände Biblio-
theksgesetzen gegenüber oft reserviert 
eingestellt sind. Die Kommunen, die 
praktisch nur noch den kulturellen Be-
reich autonom gestalten können (Rn.   37), 
beargwöhnen nämlich jede noch so 
harmlose gesetzliche Regelung als Rela-
tivierung der kommunalen Selbstverwal-
tung: Immerhin eröffnen Bibliotheksge-
setze den Zugang zu öffentlichen Bib-
liotheken für jedermann und modifizie-
ren damit den kommunalen Grundsatz, 
dass im Regelfall nur Einwohner der Trä-
gergemeinde einen Zugangsanspruch zu 
einer gemeindlichen Einrichtung haben 
(Rn.   83). 
 Es ist bedauerlich, dass im Handbuch 
ein eigener Beitrag zum Thema Selbst-
verwaltung in Hochschule und Wissen-
schaft fehlt, zumal die soziale und die be-
rufsständische Selbstverwaltung jeweils 
in eigenen Abschnitten (§§  145 f.) behan-
delt werden.
 Trotz dieses kleinen Wermutstrop-
fens bietet der Band eine Fülle guter Bei-
träge, um sich über die Themen Föde-
ralismus und Selbstverwaltung grund-
legend zu informieren. An vielen Stellen 
finden sich nützliche Informationen, die 
durch das ausführliche Register leicht er-
reichbar sind. So wird etwa in dem Bei-
trag von Adelheid Puttler über »Die deut-
schen Länder in der Europäischen Union« 
(§  142) der für eine gemeinsame Länder-
finanzierung auch im Bibliotheksbereich 
anzutreffende »Königsteiner Schlüs-
sel« erklärt (Rn.  62). Insgesamt kann der 
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sechste Band des Handbuchs des Staats-
rechts als grundlegendes und hervorra-
gendes Kompendium zur Anschaffung 
nachdrücklich empfohlen werden. 
Eric W. Steinhauer

H EB ER, TANJA: Die Bibliothek als Speicher-
system des kulturellen Gedächtnisses /  Tanja 
Heber. – Marburg : Tectum-Verl., 2009. – 234   S. : 
graph. Darst. ; 21 cm
Zugl.: München, Univ., Diss., 2009
ISBN 978-3-8288-2049-4 kart. : EUR 24.90 
(DE), EUR 24.90 (AT), sfr 38.10 (freier Pr.)

Mit ihrer 2009 an der Münchner Lud-
wig-Maximilians-Universität angenom-
menen literaturwissenschaftlichen Dis-
sertation hat sich Tanja Heber die monu-
mentale Aufgabe gestellt, das deutsche 
Bibliothekswesen unter systemtheore-
tischen Aspekten zu untersuchen. Er-
kenntnisleitend ist für sie dabei die Fra-
ge nach der Funktion der »Bibliothek als 
ein Speichersystem des kulturellen Ge-
dächtnisses« (S. 8). Neben der System-
theorie Luhmannscher Provenienz be-
nutzt sie dabei die »kulturwissenschaft-
liche Gedächtnistheorie von Aleida und 
Jan Assmann« (S. 8), um folgende Fragen 
zu beantworten: »Ist die Bibliothek ein 
Speichersystem, das die Funktion über-
nimmt, die Vergangenheit mit der Zu-
kunft zu koppeln, indem sie die gesell-
schaftliche Kommunikation anschluss-
fähig hält? Oder ist die Bibliothek ein Ort 
des kulturellen Gedächtnisses, weil sie 
Erinnerungen einer Gemeinschaft kon-
serviert? Ist sie ein System, das tradier-
tes Wissen speichert, einen Erinnerungs-
raum erschafft und damit sozialisierend 
und identitätsstiftend wirkt?« (S.   8) Eine 
genauere Explikation der aufgeworfe-
nen Fragestellung und Methodik leistet 
die »Einleitung« der Arbeit nicht. Das Er-
kenntnisziel der Arbeit ist von der Hypo-
these geleitet, »dass im Verlauf der ge-
sellschaftlichen Evolution zwischen Dif-
ferenzierungsformen der Gesellschaft 
und den Kommunikationsprozessen die-
ser Gesellschaft eine stete Wechselwir-
kung herrscht« (S. 9).
 Diesem doch recht umfangreichen 
Problemkomplex nähert sich die Auto-
rin auf schlanken und übersichtlich ge-
setzten 199 Seiten inklusive »Schlussbe-
trachtungen« und neun Seiten »Begriffs-
definitionen«, die einige Grund begriffe 

des Luhmannschen Theoriegebäudes 
erläutern. Es folgt ein recht ungewöhn-
lich gegliedertes Literaturverzeichnis, 
das Beiträge aus Sammelbänden unter 
dem Herausgeber des Sammelbandes 
als erstem Ordnungskriterium verzeich-
net und Zeitschriftenaufsätze unter dem 
Zeitschriftentitel. In den Fußnoten wer-
den jedoch nur Verfassernamen und Er-
scheinungsjahr als Kurztitel angegeben, 
so dass man bei der Quellensuche häu-
fig durch das gesamte Literaturverzeich-
nis navigieren muss, um den zitierten 
Titel zu identifizieren. Glücklicherweise 
ist das Literaturverzeichnis mit 17 Seiten 
nicht besonders umfangreich.
 Das Buch ist in fünf Haupt kapitel ge-
gliedert, von denen das erste auf knapp 
20 Seiten »Das deutsche Bibliothekswe-
sen« vorstellt. Die hier vorgenomme-
ne Gliederung stützt sich weitgehend 
auf die Darstellung im Handbuch »Das 
Bibliothekswesen der Bundesrepub-
lik Deutschland«, nimmt aber teilweise 
doch recht merkwürdige Bewertungen 
vor, die mit der Grundthese dieses Ka-
pitels im Zusammenhang stehen dürf-
ten: »Der Aufbau von Staat und Verwal-
tung bildet die Grundlage für die Orga-
nisation bibliothekarischer Arbeit« (S.   13). 
Das ist in großen Teilen sicher richtig, 
führt aber zur Marginalisierung etwa 
der kirchlichen Trägerschaft im Bereich 
des öffentlichen Bibliothekswesens auf 
S.   14, die auf S. 22 dann aber doch wieder 
stark zurückgenommen wird, ohne frei-
lich Konsequenzen für den Argumenta-
tionsgang der Arbeit zu haben. Grund 
für diese Marginalisierung dürfte sein, 
dass ein weiteres stark ausdifferenzier-
tes Trägersystem »Kirche« neben dem 
Trägersystem »Staat« den Umfang der 
Arbeit dann doch gesprengt haben dürf-
te. Insgesamt ist bereits hier zu konsta-
tieren, dass eine stärkere explizite Ein-
grenzung des Themas in der Einleitung 
sowie – daraus resultierend – eine präzi-
se Fragestellung der Dissertation sicher-
lich nicht geschadet hätten. Das Kapitel 
besteht außerdem noch aus einem fünf-
seitigen Überblick über die »Grundlagen 
der Bibliotheksorganisation«, der sich an 
der klassischen Trias bibliothekarischer 
Aufgaben Erwerben – Erschließen – Ver-
mitteln orientiert und in seiner Knapp-
heit teilweise schlicht falsch ist. Der un-
kundige Leser wird hier mit einer Vielzahl 
von bibliothekarischen Fachkenntnissen, 
die wohl der Vorbildung der Autorin ge-

schuldet sind, überschüttet, die häufig 
nicht erklärt oder in einen Argumenta-
tionszusammenhang gesetzt werden. 
Neuere Entwicklungen, die die Biblio-
thek im Gesamtsystem »Staat und Ver-
waltung« verorten, etwa die nicht ganz 
neue Diskussion um den Erlass von Bib-
liotheksgesetzen und deren Realisierung 
in einzelnen Bundesländern fehlen ganz. 
Wozu dieses Kapitel dient, ist nicht ganz 
klar, da der Anspruch, die »Bibliothek als 
Speichersystem des kulturellen Gedächt-
nisses« zu etablieren, in den folgenden 
Kapiteln deutlich universaler verstanden 
wird.
 Im nächsten und mit über 80 Seiten 
umfangreichsten Kapitel wird »Die Bib-
liothek als Speichersystem« behandelt, 
wobei die Bedeutung der Bibliothek als 
soziales System und ihre Interaktion mit 
der Umwelt, vor allem das politische 
und wirtschaftliche System, im Zentrum 
der Darstellung stehen. Dies bedeutet, 
dass Heber die Verflechtung von (wis-
senschaftlichen) Bibliotheken mit Staat 
und Gesellschaft in eine systemtheore-
tische Terminologie übersetzt und da-
bei leider nur ein höchst rudimentäres, 
teilweise bereits im vorherigen Kapitel 
präsentiertes Bild der Funktionsweise 
von Bibliotheken zeigt. Ein neuer Blick 
aus systemtheoretischer Perspektive, 
aus dem sich etwa neue Erkenntnisse 
für die Funktionsweise des Bibliotheks-
systems gewinnen lassen, fehlt jedoch. 
Stattdessen erstickt das Kapitel in histo-
rischem Ballast, der von Mesopotamien 
und Ägypten über die preußischen Refor-
men Althoffs bis in die Gegenwart reicht, 
aber keiner stringenten Argumentation 
folgt – außer der wenig überraschenden 
These, dass der Organisationsgrad und 
die Differenziertheit von Bibliotheken 
zunimmt und Bibliotheken sich vom an-
tiken Einzel phänomen zum gesellschaft-
lich notwendigen Teilsystem entwickeln. 
 Mit »Die Bedeutung der Medienevo-
lution für Bibliotheken« ist schließlich 
das nächste Hauptkapitel betitelt, dass 
die weitere Ausdifferenzierung des Bib-
liothekssystems durch die zunehmende 
Heterogenität der zu sammelnden Medi-
en behauptet und überleitet zum nächs-
ten Teil, der das Thema »Bibliothek und 
Gedächtnis« behandelt. Hier werden die 
Gedächtnistheorien von Luhmann, Halb-
wachs, Aleida und Jan Assmann (leider 
ohne auf die Unterschiede der beiden 
Gedächtnisbegriffe einzugehen) kurz 

https://doi.org/10.3196/1864295010575167 https://www.inlibra.com/de/agb - Open Access - 

https://doi.org/10.3196/1864295010575167
https://www.inlibra.com/de/agb
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/


ZfBB 57 (2010) 5298 Rezensionen

referiert, um auf dieser Grundlage »Die 
Bib liothek als Speichersystem des kultu-
rellen Gedächtnisses« zu definieren. Kul-
turelles Gedächtnis entsteht mit der Ent-
wicklung der Schriftlichkeit und löst das 
Kommunikative bzw. Soziale Gedächt-
nis, die rein gegenwartsbezogen sind, 
ab. Das Kulturelle Gedächtnis, das sich in 
Bib liotheken manifestiert, gliedert sich 
in Speichergedächtnis, das sich im Ma-
gazin befindet, und Funk tions gedächtnis, 
das sich in Lesesaal- und Freihandberei-
chen sowie den Veranstaltungen der Bib-
liothek zeigt. Durch dieses wie auch die 
anderen Kapitel zieht sich dabei eine 
Identifizierung von Erinnerung und Ge-
dächtnis, über die zunächst zu diskutie-
ren wäre, bevor daran weit reichende 
Theorien geknüpft werden.
 Leider gelingt es der Autorin nicht, 
ihr Erkenntnisinteresse deutlich zu for-
mulieren. Weder in der Einleitung noch 
in der Kapitelfolge wird deutlich, was ge-
nau der Gegenstand der Untersuchung 
eigentlich sein soll. Dies führt dazu, dass 
die Autorin dem »geilen Drang aufs gro-
ße Ganze« (Walter Benjamin) erliegt, 
ohne freilich den Sprung auf die Meta-
ebene, der eine solche Unternehmung 
erst möglich macht, zu wagen. So er-
schöpft sich die Arbeit in schlampigen 
historisch-politischen (Bibliotheksge-
schichte) und theoretischen (Luhmann, 
Halbwachs, Assmann) Referaten, die 
weitgehend isoliert nebeneinander ste-
hen und häufig eine stringente Argu-
mentation und Terminologie vermissen 
lassen.
Markus Malo

KELLER, STEFAN AN DR EAS: Im Gebiet des 
Unneutralen : schweizerische Buchzensur im 
Zweiten Weltkrieg zwischen Nationalsozia-
lismus und geistiger Landesverteidigung / 
Stefan A. Keller. – Zürich : Chronos, 2009. – 
347 S. : Ill. ; 23 cm
Zugl.: Zürich, Univ., Diss., 2007
ISBN 978-3-03-400976-8 Pp. : EUR 37.50, 
sfr 58.00 (freier Pr.)

In seiner geschichtswissenschaftlichen 
Dissertation analysiert Stefan  Andreas 
Keller, 1970 in Zürich geboren, die Ar-
beit der schweizerischen Buchzensur 
während des Zweiten Weltkriegs »in der 
Form einer Topographie zensorischer 
Aussagemuster« (S. 16). Ausgehend von 

einem diskurstheoretischen Ansatz ver-
steht er Zensur nicht in erster Linie als 
staatliche Repressionsmaßnahme, son-
dern als integralen Bestandteil gesamt-
gesellschaftlicher Kommunikationspro-
zesse – als Ort, »wo die ›heissen‹ The-
men der Gesellschaft Schweiz in Bezug 
auf die Grenzen des Sagbaren in einer 
Art Stellvertreterdebatte diskutiert wer-
den« (S. 27).
 Wie der Autor in den ersten beiden 
Kapiteln ausführt, wurde die im Herbst 
1939 per Notrecht eingeführte Kriegs-
zensur in der Schweizer Öffentlichkeit 
zwar intensiv diskutiert und kritisiert, 
letztlich aber als notwendig erachtet, um 
die Neutralität der Schweiz aufrechter-
halten zu können. Die mit der Durchfüh-
rung der Zensur beauftragte »Abteilung 
für Presse und Funkspruch« (APF), die bis 
1941 dem Armeestab und anschließend 
der Bundesregierung unterstellt war, sah 
ihre Tätigkeit gar als Mittel zur Rettung 
der Meinungs- und Pressefreiheit. Die 
Bereitschaft weiter Kreise zur Selbstzen-
sur spiegelte sich in den Organisations-
strukturen der APF wider, wo militärische 
und zivile Akteure eng kooperierten und 
sich insbesondere die Sektion Buchhan-
del, die für die Buchzensur zuständig war, 
durch einen hohen Grad an Selbstorgani-
sation auszeichnete.

 »Geistige Landesverteidigung«
In den folgenden beiden Kapiteln stellt 
Keller die schweizerische Buchzen-
sur und die Sektion Buchhandel in den 
Kontext der »Geistigen Landesverteidi-
gung«, des »liberalen Korporatismus« 
und der Miliz-/Expertenkultur in der 
Schweiz und erläutert Auftrag, Aufbau, 
Arbeitsweise und personelle Zusam-
mensetzung des Gremiums. Die Leitung 
übernahm der Buchhändler und Verle-
ger Herbert Lang (1898–1975); als Zen-
trale dienten dessen Geschäftsräume 
in der Nähe des Bundeshauses in Bern. 
Die Sektion Buchhandel überwachte zu-
nächst hauptsächlich die schweizerische 
Verlagsproduktion: Die Verleger wurden 
verpflichtet, nach der Publikation eines 
Werks zwei Kontroll exemplare einzurei-
chen; die Einreichung des Manuskripts 
bzw. der Druckfahnen vor der Veröffent-
lichung war hingegen freiwillig. Aus 
Sicht der Verantwortlichen handelte es 
sich bei der Überwachung der Verlags-
produktion denn auch um eine »Nach-
kontrolle« und nicht um eine »(Vor-)

Zensur«. Die Kontrolle der Buch importe 
lag anfänglich allein bei der Bundesan-
waltschaft (in Zusammenarbeit mit Zoll- 
und Postbehörden), während des Kriegs 
wurde sie teilweise an die Sektion Buch-
handel übertragen. Aus dem Ausland 
eintreffende Büchersendungen wurden 
in den beiden Zweigstellen in Genf (ab 
1940) und Zürich (ab 1941/42) von »Lek-
toren« geöffnet und durchsucht; ver-
dächtige Bücher wurden, begleitet von 
einem kurzen »Rapport«, zur weiteren 
Beurteilung und Entscheidfindung nach 
Bern geschickt. Herbert Lang leitete die 
eingereichten inländischen Manuskrip-
te und Druckfahnen einerseits und die 
am Zoll aussortierten ausländischen Bü-
cher andererseits an dezentrale »Exper-
ten« weiter, die Gutachten (unterschied-
lichen Umfangs) erstellten, welche als 
Entscheidungsgrundlagen für die von 
der Zensurleitung verfügten Maßnah-
men dienten. Die rund fünfzig Journa-
listen, Hochschulprofessoren und Frei-
berufler, die dem Expertenpool ange-
hörten – wobei »die Grenzen zwischen 
Militärdienst, Beamtentum, Berufs- und 
Privatleben verwischt waren« (S. 108) –, 
handelten »grundsätzlich in eigener Ver-
antwortung und weitgehend nach eige-
nem Ermessen« (S. 17). Insgesamt prüfte 
die Sektion Buchhandel zwischen 1939 
und 1945 mehr als 5.300 Schriften und 
verfügte, neben weiteren Maßnahmen, 
663 Total- und 387 »Ausstellungs- und 
Anpreisungsverbote«.
 In den nächsten vier Kapiteln wertet 
Keller die Akten – insbesondere die Gut-
achten – zu rund 750 Zensurfällen aus, 
die er in vier Themenbereiche unterteilt: 
Publikationen über das Verhältnis der 
Schweiz zum faschistischen »Neuen Eu-
ropa« und alliierte Nachkriegsszenarien 
(Kapitel 5), antisemitische Schriften und 
Erlebnisberichte von Verfolgten (Kapi-
tel 6), Belletristik (Kapitel 7) und wissen-
schaftliche Literatur (Kapitel 8). In einem 
methodischen Dreischritt skizziert er je-
weils zuerst den thematischen Kontext, 
stellt dann geprüfte Werke und Autoren 
vor und erläutert schließlich Positionen 
und Entscheide der Zensur. Dabei arbei-
tet Keller »Kongruenzen zu nationalso-
zialistischen Standpunkten« und einen 
»teilweisen autonomen Nachvollzug 
deutscher Zensurbestimmungen« he-
raus, wie er im Schlusskapitel schreibt: 
»Die Schweiz war durch den deutschen 
Druck in ihrer medialen Souveränität ein-
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geschränkt; gleichzeitig förderte sie die-
se Einschränkung auf spezifisch helveti-
sche Weise, ja sie war der Gesinnungs-
neutralität, die vom Nationalsozialismus 
gefordert wurde, viel näher, als sie dies 
wahrhaben wollte.« (S. 258–259)
 Kellers Dissertation über die schwei-
zerische Buchzensur in den Jahren 1939–
45, die sich auf Vorarbeiten von Marc 
Kistler stützen kann (dessen unveröf-
fentlichte Lizentiatsarbeit aus dem Jah-
re 1996 erwähnt Keller freilich nur en pas-
sant, ohne sie eingehender zu würdigen), 
ist quellengesättigt, differenziert und 
gut geschrieben. Über die praktischen 
Aspekte der Buchzensur – Organisa tion, 
Arbeitsweise, angeordnete Maßnahmen 
und deren Folgen – erfährt der Leser eher 
wenig; im Zentrum stehen die weltan-
schaulichen, gesellschaftspolitischen 
und moralischen Aussagen in den Zen-
surakten. Dass der Autor in Kapitel 4 zwar 
typische Vertreter der »Bücherexperten« 
porträtiert, deren Aussagen in den Ka-
piteln 5–8 aber nicht namentlich kenn-
zeichnet, ist schade, denn auf diese Wei-
se bleiben die einzelnen Gutachter mit 
ihren je individuellen Einstellungen und 
Aussagen hinter dem anonymen Kollek-
tiv »Buchzensur« verborgen. (Mit Hilfe 
der Anmerkungen ist eine Zuordnung 
grundsätzlich möglich, aber mühsam, 
da kein Namensregister vorliegt und im-
mer wieder hin- und hergeblättert wer-
den muss.)
 Aus bundesdeutscher Sicht mögli-
cherweise kaum, aus schweizerischer 
Sicht hingegen durchaus störend ist 
die einseitige, nicht begründete Fokus-
sierung auf das nationalsozialistische 
Deutschland (S. 16). Denn damit geht zu-
gleich eine Fokussierung auf den deut-
schen Sprachraum bzw. die deutsche 
Sprache einher, die nicht nur die Publi-
kationen aus nichtdeutschsprachigen 
(Nachbar-)Ländern in den Hintergrund 
rückt, sondern auch die Realität der 
mehrsprachigen Schweiz ignoriert; die 
Romandie und das Tessin kommen so gut 
wie nicht vor. Kellers Diagnose eines »ge-
spaltenen Bewusstseins« – nämlich dass 
»sich die schweizerische Denklandschaft 
parallel zur deutschen entwickelt[e], ba-
sierend auf derselben kulturellen Tradi-
tion«, dass diese Parallelen aber unter 
Verweis auf die eigene »Neutralität« 
ausgeblendet wurden (S. 263 ff.) – ver-
mag deshalb nur bedingt zu überzeugen.
David Zimmer

LEXI KON DER BI BLIOTH EKS-  U N D I N FOR-
MATIONSWISSENSC HAFT : LBI / hrsg. von 
Konrad Umlauf und Stefan Gradmann. Red.: 
Peter Lohnert. – Stuttgart : Hiersemann. – 
28 cm
Literaturangaben
Bd. 1.
Lfg. 1. – (2009) –. – 240 gr.
ISBN 978-3-7772-0922-7 (Gesamtwerk)

Mit Erscheinen der ersten drei Lieferun-
gen des auf drei Bände à 640 Seiten an-
gelegten »Lexikons der Bibliotheks- und 
Informationswissenschaft« (LBI) seit 
Herbst 2009 hat ein ambitioniertes Edi-
tionsvorhaben des Stuttgarter Hierse-
mann-Verlags begonnen. Eine wesent-
liche Zielsetzung ist es, so die LBI-He-
rausgeber Konrad Umlauf und Stefan 
Gradmann in ihrem Vorwort, im deut-
schen Sprachraum einen Beitrag zu leis-
ten zur Etablierung einer integrativen 
Sicht auf die Bibliotheks- und Informati-
onswissenschaft, die explizit als eine ko-
härente akademische Disziplin verstan-
den wird. Ein Blick auf die vor allem aus 
Deutschland kommenden, rund 80 Auto-
rinnen und Autoren des Lexikons deutet 
an, dass diese Perspektive mittlerweile 
bei zahlreichen prominenten Vertretern 
der »Scientific Community« konsensfä-
hig zu sein scheint. Aus Sicht der Praxis 
ist dieser integrative Ansatz ohnehin evi-
dent, da heute IT-basierte Produkte und 

Dienstleistungen und die damit verbun-
denen, informationswissenschaftlichen 
Fragestellungen zu einer wichtigen Inno-
vationsquelle für das Bibliothekswesen 
geworden sind.
 Hier kann lediglich der Versuch ge-
macht werden, einen ersten Eindruck 
vom Konzept und den Inhalten des LBI zu 
vermitteln, da der Erscheinungszeitraum 
bis zur Vollendung des Gesamtwerks bei 
einer anvisierten Zahl von zwei bis drei 
Lieferungen (Preis je Lieferung: 38 Euro) 
pro Jahr ein knappes Jahrzehnt umfassen 
dürfte.
 Das LBI ist teilweise mit bereits auf 
dem Markt erhältlichen Publikationen 
vergleichbar. Namentlich genannt sei 
hier zunächst die einbändige »Interna-
tional Encyclopedia of Information and 
Library Science« (IEILS), die in zweiter, 
überarbeiteter Auflage (Verlagspreis: 
rund 200 Euro) zuletzt 2003 erschien. 
Die IEILS hebt ebenso wie das LBI bereits 
in ihrem Titel auf die enge Verzahnung 
von Bibliotheks- und Informationswis-
senschaft ab, ist aber schon aufgrund 
der Zahl (mehr als 200) und Herkunft 
(vornehmlich aus den USA und Großbri-
tannien) ihrer Beiträgerinnen und Beiträ-
ger nur eingeschränkt mit dem LBI ver-
gleichbar. Auch unterscheidet sie sich 
konzeptionell vom LBI durch die hierar-
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chisch-inhaltliche Strukturierung der 
Beiträge, die, trotz alphabetischer An-
ordnung der Einträge in beiden Werken, 
sich in der IEILS auf zwölf zentrale »Kern-
artikel« beziehen. Insgesamt enthält die 
einschließlich Index knapp 700 Seiten 
starke IEILS etwa 600 Einträge, während 
das LBI nach Angaben seiner Herausge-
ber etwa 4.100 Lemmata umfassen wird, 
ergänzt durch rund 1.500 Eintragungen 
unter Synonymen, Abkürzungen bzw. 
Verweisungen von Begriffen ohne eige-
nen Eintrag. Angesichts dieser Vielzahl 
von Einträgen erscheint es bereits aus 
heutiger Sicht wünschenswert, dass das 
LBI durch  einen leistungsfähigen Index 
ergänzt wird.

 Nicht nur für »Information 
 Professionals«
Im Übrigen ist das LBI dem Anspruch ver-
pflichtet, einen Überblick über wesentli-
che Bereiche der Bibliotheks- und Infor-
mationswissenschaft zu geben, ohne 
die kritische Diskussion von Einzelfra-
gen oder spezifische Forschungspers-
pektiven in den Vordergrund zu stellen. 
Das Spektrum der Einträge reicht dabei, 
so ist dem in den ersten beiden Lieferun-
gen abgedruckten Vorwort zu entneh-
men, von einer möglichst weitgehenden 
Berücksichtigung von Begriffen zu Infor-
mationsproduktion, -aufbereitung, -ver-
mittlung über konkrete Informationspro-
dukte, -anbieter, Organisationen, Perso-
nen bzw. Personengruppen bis hin zu 
ausgewählten historischen Sachverhal-
ten. Allerdings wird nicht ganz deutlich, 
welche Kriterien dieser Schwerpunktset-
zung im Einzelnen zugrunde liegen, doch 
mögen die angenommenen Informati-
onsbedürfnisse der primär anvisierten 
Zielgruppen des LBI ausschlaggebend 
für das inhaltliche Konzept gewesen sein. 
Diese Zielgruppen sind: einschlägig inte-
ressierte Studierende und Wissenschaft-
ler, »Information Professionals« sowie 
schließlich Journalisten, Angehörige der 
Verlagsbranche und die interessierte Öf-
fentlichkeit im Allgemeinen.
 Für den deutschsprachigen Raum 
wäre als partiell mit dem LBI vergleichba-
res Produkt vielleicht am ehesten das zu-
letzt 2007 in zweiter, aktualisierter Auf-
lage erschienene, ebenso wie die IEILS 
einbändige »Lexikon Buch – Bibliothek – 
Neue Medien« von Dietmar Strauch und 
Margarete Rehm zu nennen (Verlags-
preis: 94,95 Euro [gebunden] bzw. 54,95 

Euro [Taschenbuch]). Dieses Lexikon bie-
tet auf ca. 500 Seiten etwa 4.200 inhaltli-
che Einstiegspunkte, vornehmlich zu Fra-
gen des Bibliotheks- und Buchwesens.

 Wird umfangreichstes deutsch-
 sprachiges Nachschlagewerk
Von den genannten Publikationen – und 
erst recht von eher wörterbuchähnli-
chen Veröffentlichungen wie dem zu-
letzt 2003 neu aufgelegten, deutsch-
englischen »Wörterbuch des Bibliotheks-
wesens« von Eberhard Sauppe oder dem 
»Concise Dictionary of Library and Infor-
mation Science« von Stella Keenan und 
Colin Johnston (zuletzt 2000 in zwei-
ter Auflage erschienen) – unterscheidet 
sich das LBI noch in anderen Punkten: 
Nach seiner Fertigstellung wird es sich 
um das wohl umfangreichste aktuelle 
Nachschlagewerk zu bibliotheks- und 
informationswissenschaftlichen Frage-
stellungen im deutschsprachigen Raum 
handeln. Die Auswahl der Autorinnen 
und Autoren dürfte dabei für qualitativ 
hochwertige, dem aktuellen Erkenntnis- 
und Wissensstand entsprechende Bei-
träge Gewähr bieten, wenngleich es für 
eine qualifizierte Beurteilung der Brei-
te und Güte der Artikel gewiss noch zu 
früh ist.
 Positiv fallen das angenehme Druck-
bild und die übersichtliche Seitenge-
staltung auf, ebenso die Tatsache, dass 
selbst kürzere Beiträge durch hilfrei-
che Literatur- und Linkhinweise ergänzt 
werden. Artikelbezogene Fotografien, 
Screen shots und Grafiken lockern das 
Erscheinungsbild der Seiten auf, bieten 
aber nicht zwingend Zusatzinformatio-
nen zum gedruckten Text. Als angenehm 
empfindet man den nicht zu extensiven 
Gebrauch von Verweisen.
 Nicht ganz unproblematisch er-
scheint dagegen der relativ lange Edi-
tions zeitraum angesichts des inhalt-
lichen Konzepts: Das LBI bietet schon 
jetzt zahlreiche Beiträge, die zwar voll-
kommen zu Recht Eingang in ein solches 
Werk gefunden haben, deren Inhalt aber 
potenziell schnell veraltet. Als willkürlich 
herausgegriffene Beispiele seien folgen-
de Artikel genannt: Anglo-American Ca-
taloguing Rules, BitTorrent oder auch di-
verse Einträge zu konkreten Firmenpro-
dukten oder auch zu bestimmten On-
line-Angeboten. Hier sollte eine Lösung 
gefunden werden, die das sich abzeich-
nende, partielle Aktualitätsdefizit we-

nigstens teilweise beheben kann. Ideal 
wäre im Übrigen die Möglichkeit eines 
Online-Angebots – wenigstens für Sub-
skribenten – auf bereits veröffentlichte 
und ggf. redaktionell durchgehend ge-
pflegte Teile des LBI. Dies könnte auch 
Ausgangspunkt sein für eine herausge-
berseitig angedachte, sicher begrüßens-
werte Open-Access-Fassung des LBI.
 Insgesamt ist festzuhalten, dass das 
LBI ein verdienstvolles Editionsprojekt ist, 
mit dem eine Lücke auf dem Markt der 
Nachschlagewerke zur Bibliotheks- und 
Informationswissenschaft geschlossen 
wird. So bleibt nur, allen daran Beteilig-
ten den für ein solch langfristig ange-
legtes Vorhaben notwendigen, »langen 
Atem« zu wünschen.
Sebastian Nix

MARR, AN N CH RISTI N E: Serious Games für 
die Informations- und Wissensvermittlung : 
Bibliotheken auf neuen Wegen / von Ann 
Christine Marr. Mit einem kleinen Beitr. von 
Ronald Kaiser. – Wiesbaden : Dinges & Frick, 
2010. – 154 S. : Ill., graph. Darst. ; 21 cm, 250 gr.
([BIT online / Innovativ] ; Bd. 28)
Zugl. erw. Fassung von: Stuttgart, Hochsch. 
der Medien, Masterarbeit, 2009 u. d.  T.: Marr, 
A.  C.: Einsatzbereiche und Potential von Seri-
ous Games
ISBN 978-3-934997-31-8 kart. : EUR 24.50

Im vorliegenden Band, der aus der Mas-
terarbeit der Autorin hervorging, fordert 
Ann Christine Marr die bibliothekarische 
Fachwelt mit einer Untersuchung zu 
dem im Bibliotheksbereich überwiegend 
mit Skepsis betrachteten Thema Com-
puterspiele heraus. In ihrer Arbeit erläu-
tert Marr, was unter »Serious Games« 
zu verstehen ist, und bettet das Genre 
in  seine Entwicklungsgeschichte ein, die 
sehr deutlich macht, dass simulations- 
bzw. computerspielbasierte Wissensver-
mittlung in weiten Bereichen von Mili-
tär-, Sicherheits- und Gesundheitswe-
sen sowie im Unternehmens-, aber auch 
im Bildungsbereich nicht nur seit gerau-
mer Zeit einen festen Platz inne hat, son-
dern in längst überfälliger Konsequenz 
auch für Bibliotheken Relevanz besitzen 
muss. 
 Ihre Schwerpunkte legt Marr vor al-
lem auf den methodischen Teil und die 
umfangreiche Dokumentation der em-
pirischen Datenerhebung, andererseits 
auch auf lerntheoretische Grundlagen, 
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aufgrund derer Computergames für die 
Wissensvermittlung relevant sind. 
 Eine speziell für den Bibliotheksbe-
reich durchgeführte Untersuchung des 
momentanen Ist-Zustands stellt sich als 
umso gewinnbringender heraus, je ge-
nauer die Analyse bisheriger Studien zu 
den Auswirkungen von Computerspielen 
ausfällt. Die seit geraumer Zeit Compu-
terspiele erforschenden Fachdisziplinen, 
u.  a. die Psychologie und die Pädagogik, 
kommen aufgrund unterschiedlicher 
Methoden, Definitionen und Daten-
grundlagen in ihren Studien zu durch-
aus widersprüchlichen Ergebnissen be-
züglich der Auswirkungen von Compu-
terspielen. Marr verzichtet folglich auf 
die Wiedergabe der Diskussion, behält 
die Vor- und Nachteile des Genres jedoch 
stets ausgewogen im Blick.

 Möglichkeiten und Grenzen
In Befragungen und Experteninterviews 
erhebt Marr den derzeitigen Bekannt-
heitsgrad und das in Bibliotheken vor-
herrschende Image des Genres und hat 
sich zum Ziel gesetzt, konkrete Möglich-
keiten und Grenzen des Einsatzes von 
Computerspielen zur Vermittlung von 
Lehr- und Trainingsinhalten aufzuzei-
gen. Die von der Autorin im Rahmen ihrer 
Arbeit untersuchten Spiele hat sie nach 
Möglichkeit selbst einer Qualitätsprü-
fung unterzogen und dabei neben Gra-
fik und Ergonomie auch den Grad der 
Ausgewogenheit zwischen Spiel- und 
Lernmotivation bewertet, den ein ge-
lungenes Serious Game ausmacht. Marr 
illustriert die emotionalen, kognitiven 
und moralischen Effekte, die das Lernen 
durch Computerspiele für unterschied-
liche Spieler aller Altersgruppen mit sich 
bringen kann. Dabei widmet sie sich be-
sonders den Abgrenzungsschwierigkei-
ten zwischen mehrdimensional gestal-
teten Games zu einfacher Lernsoftware 
für Schulkinder und der Frage, wie un-
terhaltsam ein Serious Game noch sein 
muss bzw. darf, um ein spielerisches Ler-
nen zu fördern. 
 Den Kern der Publikation bilden ent-
sprechend die Auswertung der Online-
Befragung und die Möglichkeiten für 
Bib lio theken, ihre eigene Position als 
zentrale Bildungseinrichtung im Kon-
text innovativer Formen der Wissens-
vermittlung zu finden. Kurze Berichte zu 
etablierten internationalen und nationa-
len Projekten sowie ein Beitrag des Co-

Autors Ronald Kaiser zur Spiele(weiter-)
entwicklung runden das Kapitel über die 
Einsatzmöglichkeiten von Games in Bib-
liotheken ab. Screenshots und Hinwei-
se auf Downloadmöglichkeiten ermög-
lichen dem Rezipienten die eigene An-
schauung des Behandelten, ein umfang-
reiches Literatur- und Linkverzeichnis 
ergänzt und verweist auf die in zahlrei-
chen Disziplinen bereits vorangeschritte-
ne Auseinandersetzung mit dem Thema.
 Die aus den gewonnenen Erkennt-
nissen abgeleiteten Einsatzmöglichkei-
ten speziell für den Bibliotheksbereich 
bleiben bedauerlicherweise recht kon-
ventionell, was dem Ziel der Arbeit – der 
Dokumentation einer gegenwärtig frü-
hen Entwicklungsstufe – geschuldet ist. 
Weiterführende visionäre Ansätze blei-
ben zum jetzigen Zeitpunkt schwierig; 
angesichts des langen Prozesses, der zur 
Akzeptanz des Genres noch nötig sein 
wird, ist mit der vorliegenden Arbeit je-
doch der wichtige erste Schritt getan:
 Als erste explizit das Thema Compu-
terspiele behandelnde Publikation bil-
det die vorliegende Arbeit den sichtba-
ren Auftakt für die in der Fachpresse auf-
keimende Diskussion zu Computer games. 
Sie bietet einen komprimierten Einstieg 
und einen soliden Überblick zu den Mög-
lichkeiten und Grenzen der computer-
spielbasierten Informations- und Wis-
sensvermittlung. Fachlicher Nachwuchs, 
der bereits mit Games aufgewachsen 
ist, aber auch interessierte Fachkollegin-
nen und -kollegen können auf Basis der 
umfassenden Darstellung wertvolle An-
regungen zur Meinungs- und weiteren 
Profilbildung der eigenen Einrichtung 
gewinnen. 
 Hauptverdienst dieser mit dem ekz-
Innovationspreis 2010 ausgezeichneten 
Publikation ist sicherlich, dass auf dem 
Weg der Akzeptanz seiner bildungsre-
levanten Aspekte das Genre Computer-
games im Bibliotheksbereich eine rea-
listische Chance auf eine sachliche und 
konstruktive Auseinandersetzung erhält.
Cordula Nötzelmann

SCAR PATETTI , B EAT MATTH IAS VON: Die 
Handschriften der Stiftsbibliothek St. Gallen : 
beschreibendes Verzeichnis / bearb. von Beat 
Matthias von Scarpatetti unter Mitarb. von 
Philipp Lenz. – Wiesbaden : Harrassowitz. – 
25 cm
Bd. 2. Abt. III/2: Codices 450–546 : Liturgica, 
Libri precum, deutsche Gebetbücher, Spiritu-
alia, Musikhandschriften 9. –  16. Jahrhundert. 

– 2008. – LI, 539 S. : Ill.
ISBN 978-3-447-05655-7 Gewebe : EUR 98.00, 
sfr 166.00 (freier Pr.)

Bereits fünf Jahre nach Erscheinen des 
ersten Katalogbandes (vgl. ZfBB 52, 
2005, S. 49–50) im Zuge der großange-
legten Neukatalogisierung der St. Galler 
Handschriften, durch die sukzessive der 
alte, 1725 Handschriften umfassende Ka-
talog von Gustav Scherrer aus dem Jahr 
1875 ersetzt werden soll, ist nunmehr der 
zweite Band gefolgt.
 Der St. Galler Bestand ist in zwölf mit 
römischen Ziffern bezeichneten Abtei-
lungen, jedoch mit durchlaufendem Nu-
merus currens aufgestellt. Nach den Bib-
lica (I) und den Patres (II) finden sich un-
ter III die Liturgica, während unter IV die 
bereits im ersten Band katalogisierten 
Hagiographica, Historica und Geogra-
phica folgen. Die Gruppen V bis XII ent-
halten dann die weiteren Disziplinen wie 
Iuridica, Theologica, Philosophica, römi-
sche Klassiker, Medizin u.  a. Da die Grup-
pe der Liturgica 220 Einzelstücke enthält, 
war es unumgänglich, diese auf zwei Ka-
talogbände zu verteilen. Der vorliegende 
Band verzeichnet mit 106 Handschriften 
die zweite Hälfte, die überwiegend dem 
Spätmittelalter und der frühen Neuzeit 
angehört.
 Der Anteil an deutschen Texten, vor 
allem bei den Gebetbüchern, ist hoch 
und vermittelt auch einen Einblick in 
die Welt der spätmittelalterlichen Klös-
ter Südalemanniens. Viele Handschriften 
stammen aus Frauenklöstern und sind 
oftmals von Frauen geschrieben. 
 Darüber hinaus ist eine Reihe von 
Musikhandschriften aus der Renais-
sancezeit zu erwähnen. Durch den neu-
en Katalog wird deutlich, dass der Hand-
schriftenbestand der St. Galler Stiftsbib-
liothek, der sich insbesondere für das frü-
he Mittelalter auszeichnet, auch für das 
späte Mittelalter eine Fundgrube ist.
 Aus dem beschriebenen Teilbestand 
seien an einzelnen Handschriften hervor-
gehoben ein Martyrologium des Notker 
Balbulus (Cod. 456, St. Gallen 10./11. Jh.) 
und ein siebenbändiges illuminiertes 
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Directorium perpetuum ecclesiae sancti 
Galli (Cod. 533–539, um 1520).
 Der Katalogband wird erschlossen 
durch ein Register der Verfasser, Namen, 
Orte und Sachen sowie drei größere Ini-
tienregister (lateinische Initien, deutsche 
Initien, deutsche Gebetsinitien) und ab-
gerundet durch 13 Abbildungen, darunter 
fünf farbige.
Bernhard Tönnies

S C H L E C H TE R , A R M I N : Universitätsbiblio-
thek Heidelberg : Katalog der Inkunabeln der 
Universitätsbibliothek Heidelberg, des In-
stituts für Geschichte der Medizin und des 
Stadtarchivs Heidelberg / bearb. von Armin 
Schlechter und Ludwig Ries. – Wiesbaden : 
Harrassowitz
(Inkunabeln in Baden-Württemberg ; Bd. 3)
(Universitätsbibliothek <Heidelberg>: Kata-
loge der Universitätsbibliothek Heidelberg ; 
Bd. 9)
Literaturangaben
ISBN 978-3-447-06073-8 : EUR 168.00
Teil 1. – (2009). – VI, 626 S.
Gewebe
Teil 2. – (2009). – VI, S. 627 – 1234
Gewebe

Der vorliegende zweibändige Katalog 
verzeichnet insgesamt 1882 Inkunabel-
ausgaben, die zum größten Teil zum Be-
stand der Universitätsbibliothek Hei-
delberg gehören. 15 der beschriebenen 
Inkunabeln werden im Stadtarchiv Hei-
delberg aufbewahrt, neun im Institut 
für Geschichte der Medizin sowie eine 
im Germanistischen Seminar. Die letz-
ten 33 Nummern des Katalogs betreffen 
Inkunabeln, die heute nicht mehr in Hei-
delberg sind. Die meisten von ihnen wur-
den 1871 als Geschenk an die heutige Bib-
liothèque Nationale et Universitaire de 
Strasbourg abgegeben.
 Die Anlage des Katalogs orientiert 
sich an den Inkunabelkatalogen von Frei-
burg (1985) und der Diözese Rottenburg-
Stuttgart (1993). Bei jeder Katalognum-
mer wird zunächst die bibliographische 
Erfassung und dann die Beschreibung 
der exemplarspezifischen Besonderhei-
ten (u.  a. Einbände, Fragmente, Buch-
schmuck, Marginalien, Provenienzen) 
vorgenommen.
 Die heutige Inkunabelsammlung 
der Universitätsbibliothek Heidelberg 
ist nach den Zerstörungen des Pfälzi-
schen Erbfolgekriegs ab dem frühen 18. 
Jahrhundert entstanden. Die wichtigs-

ten Provenienzen sind die Sammlung 
des klassischen Philologen Johann Georg 
Graevius (1632 – 1703), die nach seinem 
Tod von Kurfürst Johann Wilhelm ange-
kauft wurde und aus der heute noch 41 
Inkunabeltitel in 35 Bänden vorhanden 
sind, und die Bibliotheken badischer 
Klöster, die am Anfang des 19. Jahrhun-
derts säkularisiert wurden.
 Unter diesen ragen das Zisterzienser-
kloster Salem mit etwa 750 Inkunabel-
titeln und das Benediktinerkloster Pe-
tershausen mit 300 Titeln hervor. Dem 
Katalog ist eine umfassende Einleitung, 
insbesondere zur Provenienzgeschichte, 
vorangestellt, in der alle Provenienzen, 
was sehr lobenswert ist, nach einem 
einheitlichen Schema, mit immer wie-
derkehrenden Gliederungspunkten ab-
gehandelt werden.
 Die Bände sind umfassend erschlos-
sen durch ein Hauptregister zu Namen 
und Sachen, ein Register der Provenien-
zen sowie je eines zu Druckern und Ver-
legern bzw. Buchbindern und Einband-
gruppen. Hinzu treten eine Signaturen-
konkordanz, ferner Konkordanzen zu den 
bekannten Inkunabelverzeichnissen und 
zum Verfasserlexikon. Abgerundet wird 
der Katalog durch 16 Tafeln mit Schwarz-
Weiß-Abbildungen von Miniaturen, Zier-
initialen, Exlibris, Stempeln und Besitz-
vermerken.
Bernhard Tönnies

WI ELSCH, DAN: Zugangsregeln : die Rechts-
verfassung der Wissensteilung / Dan Wielsch. 
 – Tübingen : Mohr Siebeck, 2008. – X, 303 S. ; 
24 cm
([Ius privatum] ; Bd. 133)
Zugl.: Frankfurt (Main), Univ., Habil.-Schr., 
2007
ISBN 978-3-16-149580-9 Gewebe : EUR 84.00

Die Frage, wie der Zugang zu Geistigem 
Eigentum angemessen auszugestalten 
ist, gehört zu den drängenden Proble-
men der Wissensgesellschaft. In den Dis-
kussionen um den Zweiten Korb wurde 
erbittert darum gestritten. Es steht nicht 
zu erwarten, dass die kommenden Aus-
einandersetzungen um den Dritten Korb 
ruhiger verlaufen werden. Will man sich 
jenseits üblicher Polemik und vorder-
gründigen Lobbyismus einmal grund-
legend mit der Frage einer angemesse-
nen Rechtsverfassung für das Geistige 

Eigen tum beschäftigen, sei die Frankfur-
ter Habilitationsschrift von Dan Wielsch 
zur Lektüre empfohlen. 
 Das Werk gliedert sich in eine Ein-
leitung und sechs Abschnitte. Im Rah-
men der Einleitung skizziert Wielsch das 
Grundproblem, das er in seiner Untersu-
chung bearbeiten möchte, nämlich die 
Spannung zwischen einem Ausschließ-
lichkeitsrecht an kreativen Schöpfungen 
und der Notwendigkeit, zur Erzeugung 
solcher kreativer Schöpfungen auf be-
reits vorhandene Leistungen Dritter zu-
greifen zu müssen. Diese Spannung soll 
in angemessenen Zugangsregeln aufge-
löst werden, die »auf den Erhalt der Be-
dingungen der Wissensteilung genau je-
nes sozialen Systems, als dessen opera-
tives Ereignis sich der immaterialgüter-
rechtliche Schutzgegenstand darstellt« 
(S. 9), zielen. 
 Im ersten Abschnitt unternimmt 
Wielsch eine informationsökonomische 
Untersuchung von Immaterialgüter-
rechten. Er fragt nach ihrer Rechtferti-
gung und lotet ihre Grenzen aus. Dabei 
arbeitet Wielsch das Grundproblem her-
aus, dass Immaterialgüterrechte auf der 
einen Seite zur Amortisierung von Inves-
titionen zu Recht geschützt werden sol-
len und daher ein hohes Schutzniveau 
attraktiv erscheint, dass zur Erzeugung 
von Immaterialgütern auf der anderen 
Seite aber ein möglichst ungehinderter 
Zugang zu Wissen notwendig ist. Zudem 
hat der Schutz von Immaterialgütern aus 
rein wirtschaftlichen Gründen mitunter 
nachteilige Auswirkungen auf Bereiche 
wie Kunst und Wissenschaft. Schließlich 
sind Immaterialgüter anders als körper-
liche Gegenstände auch Teil der gesell-
schaftlichen Kommunikation. Die Bedeu-
tung ihrer Nutzung für die Schaffung 
neuen Wissens verlangt daher nach einer 
angemessenen Regelung nicht nur ihres 
Schutzes, sondern auch des Zugangs zu 
ihnen. Wielsch spricht sich in diesem Zu-
sammenhang u.  a. für wissenschaftsspe-
zifische Zugangsregeln aus (S. 77 f.).
 Im zweiten Abschnitt untersucht 
Wielsch die Institutionen der Wissens-
teilung. Hier betrachtet er drei Möglich-
keiten, nämlich den Markt, das Unter-
nehmen und die deliberative Demokra-
tie. Gleichgültig, wie die Wissensteilung 
nun konkret organisiert ist, sie ist für die 
Erzeugung neuer Wissensgüter unerläss-
lich und muss daher rechtlich geschützt 
werden. Neben den Möglichkeiten des 
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Kartellrechts, das einen wettbewerbs-
verhindernden Ausschluss von Wissens-
zugängen aufbrechen kann, verfolgt 
Wielsch den Gedanken, den Prozess der 
Wissensteilung als Infrastruktur zu ver-
stehen und zu regulieren. Ein wesentli-
ches Kennzeichen von Infrastrukturen ist 
ein diskriminierungsfreier Zugang und 
ihr Charakter als Gemeinschaftsgut.
 Den im vorherigen Teil aufgeworfe-
nen kartell- und wettbewerbsrechtlichen 
Fragen geht Wielsch im dritten Abschnitt 
nach. Hier zeigt sich die Problematik der 
Abhängigkeit von anderen Immaterial-
gütern bei der Erzeugung neuer Wissens-
güter in besonderer Weise, können doch 
die Inhaber entsprechender Schutzrech-
te durch eine überzogene Verknappung 
des Zugangs das Entstehen neuer Märk-
te und neuer Produkte verhindern oder 
erschweren. Das Schutzrecht führt dann 
zu einer Marktbeherr schung und gerät 
damit in Konflikt zu den Zielsetzungen 
des Wettbewerbs- und Kartellrechts. Hier 
kann im Interesse des Wettbewerbs im 
Einzelfall ein Zurückdrängen von Imma-
terialgüterrechten geboten sein. Ange-
merkt sei, dass im Wissenschaftsurhe-
berrecht bei marktbeherrschenden Ver-
lagen kartellrechtliche Schritte bereits 
diskutiert werden, vgl. nur Hilty, GRUR 
2009, S.   633 ff. Wielschs Ausführungen 
zeigen, dass Wettbewerbsrecht und Im-
materialgüterrecht vielfältig aufein-
ander bezogen sind und dass es auch 
und gerade ökonomische Gründe gibt, 
Schutzrechte in ihrer Ausschließlichkeit 
zu begrenzen.
 Im vierten Abschnitt geht Wielsch 
einen Schritt weiter. Gibt das Wettbe-
werbsrecht nur in wenigen Einzelfällen 

und besonderen Situationen Zugang zu 
fremdem Wissen, ist dieser Zugang bei 
einem Wissensgut, das von vornherein 
als Gemeinschaftsgut ausgestaltet ist, 
stets in ausreichendem Maße gegeben. 
Ein konkreter Fall eines solches Gemein-
schaftsgutes und einer damit einherge-
henden Wissensteilung in einem Netz-
werk ist Open Source Software (OSS). 
Wielsch arbeitet den Netzwerkcharak-
ter von OSS und ihrer Entwicklercom-
munity heraus. Ausführlich behandelt 
er die rechtlichen Grundlagen von OSS 
und der ihr zugrunde liegenden Lizenz 
(GPL). Dieser Teil der Arbeit (S. 211–253) 
ist außerordentlich lesenswert. Man er-
fährt gut verständlich die Funktionswei-
se und die rechtlichen Probleme von In-
formationsgütern, die der Allgemeinheit 
auf Grundlage von Lizenzen zur Verfü-
gung gestellt werden. Letztlich werden 
hier Ausschließlichkeitsrechte genutzt, 
um ihr Gegenteil, nämlich eine freie Zu-
gänglichkeit, zu erreichen.
 Am Beispiel des Internets zeigt 
Wielsch im fünften Abschnitt auf, wie 
ein Gemeinschaftsgut der Wissenstei-
lung konstruiert sein soll. Dabei ist we-
sentlich, dass das Internet als Medium 
der Wissensteilung in technologischer 
Hinsicht zwingend als Gemeinschafts-
gut auszugestalten ist, das sich gegen-
über allen nur denkbaren Anwendun-
gen und Nutzungen neutral verhält. Ge-
nau in dieser Neutralität liegt seine in-
novative Kraft. Immaterialgüterrechte 
dürfen hier nicht stören. Am Beispiel der 
Setzung von Links und der damit einher-
gehenden Verknüpfungsfreiheit zeigt 
Wielsch auf, wie eine medienspezifische 
Zugangsregel Ausdruck der zugrundelie-

genden technologischen Neutralität des 
Internets ist. 

 Ausschlussprinzip und Nutzungs-
 freiheit gleichrangig
Im sechsten Abschnitt schließlich fasst 
Wielsch seine Ergebnisse zusammen und 
entwirft Elemente einer Rechtsverfas-
sung der Wissensteilung. Dabei spricht 
er sich gegen einen Primat von Schutz-
rechten gegenüber Zugangsrechten aus. 
Vielmehr seien beide Rechte aufeinan-
der bezogen. Es gelte der »Grundsatz 
der Gleichrangigkeit von Ausschluss-
prinzip und Nutzungsfreiheit« (S.   277). 
Mit Blick auf die urheberrechtlichen 
Schranken folgt daraus: »Schrankenbe-
stimmungen sind weder eng noch weit, 
sondern ›richtig‹ auszulegen.« (S.   279). 
Zentrales Ziel einer Rechtsordnung der 
Wissensteilung müsse »die Gewährleis-
tung von Nutzungsfreiheiten in einem 
Umfang sein, der die Möglichkeiten 
der dezentralen Erzeugung von Wissen 
durch eine Vielzahl von Akteuren erhält.« 
(S.   283 f.).
 Wielsch hat eine wichtige Arbeit ge-
schrieben. Seinen Lesern macht er es 
aber nicht immer leicht. Man hätte sich 
manchmal eine weniger abstrakte Theo-
riesprache gewünscht, sind Klarheit und 
Prägnanz des Ausdrucks bei der wissen-
schaftlichen Wahrheitssuche doch nicht 
die schlechtesten Begleiter. Ganz unver-
zichtbar sind sie, sollen die Erkenntnis-
se der Studie Auswirkungen in der Pra-
xis haben. Und das sei insbesondere mit 
Blick auf den Dritten Korb den Ergebnis-
sen der Wielsch’schen Arbeit von Herzen 
gewünscht.
Eric W. Steinhauer
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